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Pfälzisches Oberlandesgericht
Zweibrücken

In dem Rechtsstreit

67435 Neustadt an der Weinstraße
- Beklagte und Berufungsklägerin -

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Hauber & Hauber,
Weinstraße 60, 67480 Edenkoben

gegen

Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer Klaus
Wolff und Balthas.arWeitzel, Schlachthofstraße 60, 67433 Neustadt an der Weinstraße

- Klägerin und Berufungsbeklagte -

Prozessbevollmächtigte : Rechtsanwälte Becker Büttner Held,
Magazinstraße 15 - 16, 10179 Berlin

wegen Forderung aus Gaslieferung

hat der 4. Zivilsenat des Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken durch den
Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Petry, den Richter am Oberlandesgericht
Christoffel und den Richter am Amtsgericht Schwarz

ohne mündliche Verhandlung

am 18. Oktober 2011

beschlossen:
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Die Verhandlung der Sache wird in analoger Anwendung von
§ 148 ZPO ausgesetzt bis zur Beantwortung des dem EuGH durch
Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 18. Mai 2011(VIII ZR
71/10) unterbreiteten Vorabentscheidungsersuchens nach Art. 267
AEUV. Zur Begründung der Entscheidung verweist der Senat auf
die Erwägungen in der Hinweisverfügung vom 22. September
2011.
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